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1. Abschluss des Pauschalreisevertrages nach 
§ 651a BGB 
Mit der Anmeldung wird der Evangelischen Kir-
chengemeinde Hilden als Veranstalter der 
Reise vom Anmeldenden der Abschluss eines 
Pauschalreisevertrags aufgrund der in der Aus-
schreibung (Reiseprospekt, Flyer, Katalog, In-
ternet)) genannten Leistungsbeschreibungen 
und Preise unter Einbeziehung dieser Ge-
schäftsbedingungen verbindlich angeboten, 
der Anmeldende ist an sein Angebot für die 
Dauer von 14 Tagen ab dessen Eingang beim 
Veranstalter gebunden. Teilnahmeberechtigt 
sind Personen entsprechend der in der Aus-
schreibung näher beschriebenen Altersgrup-
pen. Die Anmeldung erfolgt allein durch das 
Ausfüllen des Anmeldeformulars und dessen 
Absendung an den Veranstalter. Dies bedarf 
keiner bestimmten Form. Die Anmeldung ist 
bei nicht Volljährigen von den Erziehungsbe-
rechtigten zu unterschreiben. Der Vertrag ist 
zustande gekommen, wenn die unterschrie-
bene Anmeldung vom Veranstalter schriftlich 
bestätigt wurde. 
2. Zahlungsbedingungen 
Es gilt der in der Ausschreibung genannte Rei-
sepreis. Dieser ist berechnet für Teilnehmende 
mit dem Hauptwohnsitz in Hilden. Teilneh-
mende, deren Hauptwohnsitz nicht in Hilden 
liegt, müssen möglicherweise einen höheren 
Endpreis bezahlen, um den Wegfall kommuna-
ler Zuschüsse auszugleichen. Eine Anzahlung, 
die Höhe ist in der Ausschreibung angegeben, 
ist bis spätestens eine Woche nach Erhalt der 
Teilnahmebestätigung sowie des Sicherungs-
scheins fällig. Der restliche Reisepreis ist, sofern 
in der Ausschreibung nichts Abweichendes ver-
merkt ist, spätestens drei Wochen vor Beginn 
der Reise fällig, in keinem Fall aber vor Ablauf 
der Frist nach Ziffer 6 f dieser Bedingungen. Bei 
Buchungen kürzer als drei Wochen vor Beginn 
der Reise bzw. nach Ablauf der Frist nach Ziffer 
6 f ist der gesamte Reisepreis sofort zur Zahlung 
fällig. Zahlungen sind auf das Konto des Veran-
stalters 
Evangelische Kirchengemeinde Langenfeld 
Bank für Kirche und Diakonie 
IBAN DE13 3506 0190 1010 3700 07  
zu leisten. Dabei ist unbedingt der in der in der 
Ausschreibung bzw. in der Anmeldebestätigung 
angegebenen Verwendungszweck anzugeben. 
Barzahlungen werden vom Veranstalter nicht 
entgegengenommen. 

3. Leistungen 
Welche Leistungen vertraglich vereinbart sind 
ergibt sich aus der jeweiligen Ausschreibung 
des Veranstalters, sowie aus den hierauf Bezug 
nehmenden Angaben innerhalb der Reisebe-
stätigung. 

4. Leistungsänderungen 

a) Der Umfang der vereinbarten Leistun-
gen sowie der beidseitigen Rechte und 
Pflichten ergibt sich aus der Leistungs-
beschreibung in der Ausschreibung, 
den evtl. ergänzenden Angaben auf der 
Homepage des Veranstalters, den An-
gaben in der Fahrtanmeldung, der Teil-
nahmebestätigung sowie dieser Bedin-
gungen. 

b) Der Veranstalter kann nach Vertragsab-
schluss Änderungen und Abweichun-
gen von einzelnen Leistungen oder 
Pflichten vornehmen, wenn diese nicht 
erheblich sind, den Gesamtzuschnitt 
der Reise nicht beeinträchtigen oder 
sonst für den/die Teilnehmenden zu-
mutbar sind. Der Veranstalter behält 
sich Erhöhungen des ausgeschriebe-
nen oder vereinbarten Reisepreises 
aufgrund einer bei Vertragsschluss 
noch nicht eingetretenen oder für ihn 
nicht vorhersehbaren Erhöhung der 
Beförderungskosten, der Steuern oder 
Abgaben für bestimmte Reiseleistun-
gen oder der für die betreffende Reise 
geltenden Wechselkurse vor. Im Falle 
der erheblichen Änderung einer we-
sentlichen Reiseleistung oder einer Er-
höhung des Reisepreises um mehr als 
8% hat der Veranstalter den Anmelden-
den unverzüglich, spätestens jedoch 21 
Tage vor Fahrtantritt, davon in Kenntnis 
zu setzen; spätere Änderungen sind 
nicht zulässig. Der Anmeldende ist 
dann berechtigt, unentgeltlich vom 
Pauschalreisevertrag zurückzutreten 
oder die Teilnahme an einer mindes-
tens gleichwertigen Reise zu verlangen, 
wenn der Veranstalter in der Lage ist, 
ihm eine solche aus seinem Angebot 
ohne Mehrpreis anzubieten. Er hat die-
ses Recht unverzüglich nach der Erklä-
rung des Veranstalters diesem gegen-
über geltend zu machen. 
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c) Sollte eine der nach den vorstehenden 
Bestimmungen erhebliche und damit 
unzulässige Leistungsänderung eintre-
ten, ist der Teilnehmende berechtigt 
seine Gewährleistungsrechte nach den 
§§ 651c bis 651f BGB geltend zu ma-
chen oder kostenfrei vom Reisevertrag 
zurückzutreten. An den Veranstalter 
geleistete Zahlungen werden unver-
züglich zurückerstattet. 

5. Rücktritt des Anmeldenden vor Reisebeginn 
Der Anmeldende kann jederzeit vor Beginn der 
Reise vom Pauschalreisevertrag zurücktreten. 
Der Rücktritt ist schriftlich zu erklären. Maß-
geblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung 
beim Veranstalter. Bei Minderjährigen muss 
der Rücktritt von einem Personensorgeberech-
tigten erklärt werden. Die bloße Nichtzahlung 
des Reisepreises ist keine Rücktrittserklärung. 
Tritt der Anmeldende vom Pauschalreisever-
trag zurück oder tritt der/die Teilnehmende die 
Reise nicht an, so kann der Veranstalter einen 
angemessenen pauschalen Ersatz für seine ge-
troffenen Vorkehrungen und Aufwendungen 
unter Berücksichtigung einer anderweitigen 
Verwendung der Reiseleistung verlangen. Die-
ser beträgt bei einem Rücktritt bis: 60 Tage vor 
Reisebeginn: 15 % des Reisepreises 59. bis 30. 
Tag vor Reisebeginn: 30% des Reisepreises 29. 
bis 15. Tag vor Reisebeginn: 45% des Reiseprei-
ses 14. bis 7. Tag vor Reisebeginn: 75% des Rei-
sepreises ab dem 6. Tag vor Reisebeginn: 85% 
des Reisepreises und bei Nichtantritt zur Fahrt: 
90 % des Reisepreises. Dem Anmeldenden wie 
auch dem Veranstalter bleibt der Nachweis un-
benommen, dass dem Veranstalter überhaupt 
kein Schaden entstanden ist oder der tatsächli-
che Schaden geringer oder höher ist als die 
pauschale Entschädigung. Der Veranstalter ist 
auf Verlangen des Anmeldenden bzw. des Teil-
nehmenden verpflichtet, die Höhe der Entschä-
digung zu begründen. Der/die Teilnehmende 
kann sich mit Zustimmung des Veranstalters bis 
zum Beginn der Reise durch einen Dritten erset-
zen lassen, sofern dieser den in der Ausschrei-
bung angegebenen besonderen Fahrterforder-
nissen genügt und seiner Teilnahme keine ge-
setzlichen Vorschriften oder behördlichen An-
ordnungen entgegenstehen. In diesem Fall wird 
eine Bearbeitungsgebühr von 20,00 € berech-
net.  
6. Rücktritt des Veranstalters vor Reisebeginn 

Der Veranstalter kann vom Pauschalreisever-
trag zurücktreten a. wenn der Anmeldende die 
Teilnehmerinformationen, ungeachtet der ihm 
hierfür gesetzten Frist und einer schriftlichen 
Nachfrist von mindestens einer Woche, nicht 
beim Veranstalter einreicht. b. bis eine Woche 
nach Erhalt der Teilnehmerinformationen, 
wenn für ihn erkennbar ist, dass – etwa aus me-
dizinischen, gesundheitlichen, pädagogischen 
oder aus Gründen der Aufsichtsführung – die 
Teilnahme der angemeldeten Person mit einem 
nicht vertretbaren Risiko für den betreffenden 
Teilnehmenden, die anderen Teilnehmenden 
oder den Veranstalter verbunden ist. c. wenn 
der/die Teilnehmende ohne ausreichende Ent-
schuldigung nicht an dem/den vom Veranstal-
ter mitgeteilten Vorbereitungstag/en / Vortref-
fen / Infoveranstaltung(en) teilnimmt. d. wenn 
der Anmeldende oder der/die Teilnehmende 
seine vertraglichen Pflichten nicht einhält, ins-
besondere der Reisepreis nicht fristgerecht 
(Anzahlung und Restzahlung) bezahlt wird; e. 
beim Bekanntwerden für die Aufsichtsführung 
oder die Durchführung der Reise wesentlicher 
persönlicher Umstände des/der Teilnehmen-
den nach Abschluss des Pauschalreisevertra-
ges, wenn durch diese eine geordnete oder si-
chere Durchführung der Reise für den/die Teil-
nehmende oder die anderen Teilnehmenden 
nicht gewährleistet ist. f. bis zu 28 Tage vor Rei-
sebeginn, wenn die in der Ausschreibung ge-
nannte Mindestteilnehmerzahl für die betref-
fende Pauschalreise nicht erreicht wird. 
Der/die Anmeldende ist dann berechtigt, die 
Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen 
Pauschalreise zu verlangen, wenn der Veran-
stalter in der Lage ist, ihm eine solche aus sei-
nem Angebot ohne Mehrpreis anzubieten. In 
allen anderen Fällen wird der etwa schon ge-
leistete Reisepreis in voller Höhe zurückerstat-
tet, weitere Ansprüche des Anmeldenden sind 
ausgeschlossen.  
7. Kündigung des Veranstalters 
Der Veranstalter bzw. die Leitenden der Pau-
schalreise als dessen bevollmächtigte Vertre-
ter/innen können den Pauschalreisevertrag 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn 
der/die Teilnehmende die Durchführung der 
Pauschalreise ungeachtet einer Abmahnung 
der Reiseleitung so nachhaltig stört, dass der 
Veranstalter seine Aufsichtspflicht gegenüber 
den Teilnehmenden der Reise oder die weitere 
schadensfreie Durchführung der Reise nicht 
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mehr gewährleisten kann oder wenn sich 
der/die Teilnehmende ungeachtet einer Ab-
mahnung der Reiseleitung sonst in einem 
Maße vertragswidrig verhält, dass die sofortige 
Kündigung des Pauschalreisevertrages gerecht-
fertigt ist. Die Kosten für die vorzeitige Rückbe-
förderung des/der Teilnehmenden nach einer 
Kündigung sowie weitere damit im Zusammen-
hanganfallende Kosten werden dem Anmel-
denden bzw. den Personensorgeberechtigten 
in Rechnung gestellt. In diesem Fall behält der 
Veranstalter den Anspruch auf den vollen Rei-
sepreis; er muss sich jedoch den Wert der er-
sparten Aufwendungen anrechnen lassen, die 
er aus einer Erstattung oder einer anderweiti-
gen Verwendung der nicht in Anspruch genom-
menen Leistungen erlangt.8. Beschränkung der 
Haftung Die vertragliche Haftung des Veranstal-
ters für Schäden des/der Teilnehmenden, die 
nicht Körperschäden sind, ist der Höhe nach be-
schränkt auf den dreifachen Reisepreis, soweit 
ein solcher Schaden vom Veranstalter nicht 
schuldhaft herbeigeführt wird oder soweit der 
Veranstalter für einen Schaden allein wegen ei-
nes Verschuldens eines Leistungsträgers ver-
antwortlich ist. Bei Schäden durch nicht vorher-
sehbare höhere Gewalt, durch vorwerfbar feh-
lerhafte Angaben in der Fahrtanmeldung oder 
infolge von vorwerfbaren Verstößen des/der 
Teilnehmenden gegen Anordnungen der Reise-
leitung übernimmt der Veranstalter keinerlei 
Haftung. Er haftet auch nicht für Schäden, 
Krankheit, Unfall oder Verlust von Gegenstän-
den, die durch fahrlässiges Verhalten des/der 
Teilnehmers/in verursacht werden. Der Veran-
stalter haftet ferner nicht für Leistungsstörun-
gen, Personen, Sach- oder Vermögensschäden 
im Zusammenhang mit Leistungen, die als 
Fremdleistungen lediglich vermittelt werden 
und die in der Leistungsbeschreibung ausdrück-
lich als Fremdleistungen gekennzeichnet sind.  
9. Einsatz von Kleinbussen 
Sollte die Fahrt mit Kleinbussen durchgeführt 
werden, oder werden vor Ort Ausflüge und Be-
sorgungen mit Kleinbussen durchgeführt, so 
sind diese über den Veranstalter hinreichend 
versichert. Die Fahrzeuge werden von den Mit-
arbeitenden des Veranstalters gefahren. Im 
Falle eines Unfalls kann der Teilnahmeberech-
tigte keine weitergehenden Ansprüche gegen 
die Fahrer geltend machen. Ausgenommen 
hiervon sind Schadensersatzansprüche aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit, wenn der Veranstalter die Pflicht-
verletzung zu vertreten hat und die Haftung für 
sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des 
Verwenders, eines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen des Veranstalters beruhen.  
10. Versicherungen 
Der Veranstalter hat für die Teilnehmenden 
während der Dauer der Pauschalreise eine Un-
fall und eine Haftpflichtversicherung abge-
schlossen. Letztere tritt jedoch nur bei Schäden 
gegenüber Dritten ein, nicht bei Schäden, die 
sich die Teilnehmenden untereinander zufügen 
und gilt nur subsidiär zu anderen bestehenden 
Versicherungen. Kein Versicherungsschutz be-
steht bei Ansprüchen aus dem Verlust oder Ab-
handenkommen von Sachen aller Art. Der Ver-
anstalter empfiehlt ggf. den Abschluss eigener 
zusätzlicher Versicherungen (Reiserücktritts-
kosten, Reisegepäck, Haftpflicht, Auslandskran-
kenschutz etc.), um die mit der Anmel-
dung/Teilnahme an der Reiseverbundenen Risi-
ken zu mindern. 
11. Pass, Devisen und Visavorschriften 
Der Veranstalter verpflichtet sich, deutsche 
Staatsangehörige oder Staatsangehörige des 
Staates, in dem die Pauschalreise angeboten 
wird, bei Auslandsreisen über geltende Pass 
und Visavorschriften zu informieren. Für Ange-
hörige anderer Staaten erteilt das zuständige 
Konsulat Auskunft. Für die Erfüllung behördli-
cher Auflagen, Zoll und Gesundheitsvorschrif-
ten sowie die Beschaffung der notwendigen 
Reisedokumente und Devisen ist, sofern dies 
der Veranstalter nicht ausdrücklich übernom-
men hat, der Anmeldende selbstverantwort-
lich. Der Veranstalter haftet nicht für unvorher-
sehbare Verzögerungen der diplomatischen 
Vertretungen bei der Ausstellung von Reisedo-
kumenten und beim Zugang, sofern ihn nicht 
ein eigenes Verschulden trifft. 
12. Obliegenheiten des Anmeldenden und des 
Teilnehmenden 
 Bei auftretenden Schwierigkeiten ist je-
der/jede Teilnehmende verpflichtet, alles Zu-
mutbare zu tun, um zu deren Behebung beizu-
tragen und evtl. Schäden für alle Beteiligten so 
gering wie möglich zu halten. Er/sie ist ver-
pflichtet, Beanstandungen unverzüglich der 
örtlichen Leitung der Pauschalreise oder dem 
Veranstalter mitzuteilen und dieser eine ange-
messene Frist zur Abhilfe zu setzen, wenn nicht 
die Abhilfe unmöglich ist oder von der Leitung 
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der Reise oder vom Veranstalter ernsthaft ver-
weigert wird oder wenn die sofortige Kündi-
gung des Pauschalreisevertrags durch ein be-
sonderes Interesse des Teilnehmenden ge-
rechtfertigt wird. Kommt ein/eine Teilneh-
mende dieser Verpflichtung schuldhaft nicht 
nach, so stehen ihm/ihr oder dem Anmelden-
den Ansprüche insoweit nicht zu. Die Leitung 
der Reise ist beauftragt und verpflichtet, für Ab-
hilfe zu sorgen, soweit dies möglich und zumut-
bar ist. Ansprüche des Anmeldenden wegen 
Reisemängeln nach den §§ 651 i bis j des Bür-
gerlichen Gesetzbuches verjähren nach Ablauf 
von zwei Jahren ab dem vertraglich vorgesehe-
nen Ende der Pauschalreise. 
13. Gepäckbeförderung  
Gepäck wird im normalen Umfang befördert. 
Das bedeutet in der Regel pro Person eine Rei-
setasche o.ä. und ein Stück Handgepäck(ge-
naue Maße und Gewichte werden im Info Blatt 
und beim Info Treffen vor der Reise mitgeteilt). 
Abweichungen bedürfen der vorherigen Zu-
stimmung durch den Veranstalter. Gepäck und 
sonstiges mitgenommenes Eigentum sind vom 
Teilnehmenden bei Umstiegen oder ähnlichen 
selbst zu tragen und zu beaufsichtigen. Eine 
Haftung für mitgenommene und abhanden ge-
kommene Wertgegenständekann vom Veran-
stalter nicht übernommen werden. 
14. Aufsichtspflicht bei Minderjährigen  
Minderjährige Teilnehmende können in Ab-
sprache mit den Betreuungspersonen auch die 
Erlaubnis erhalten, sich zeitweise alleine oder 
in einer Kleingruppe ohne Aufsicht von der Ge-
samtgruppe zu entfernen. Bei besonderen 
Übernachtungsaktionen schlafen Mädchen 
und Jungen ggf. räumlich nicht getrennt vonei-
nander, wohl aber unter der Aufsicht von Be-
treuungspersonen. 
15. Datenschutz  
Der Veranstalter versichert die vertrauliche Be-
handlung der Datender Anmeldenden und der 
Teilnehmenden gemäß den gesetzlichen Best-
immungen sowie die Löschung der Daten, so-
fern diese nichtmehr für die Abwicklung der 
Pauschalreise erforderlich sind. Er erteilt dem 
Anmeldenden auf Anfrage Auskunft, welche 
seiner Daten bei ihm gespeichert sind. Die Ver-
wendung von Daten zu Werbezwecke oder die 
Weitergabe von Daten an Dritte ohne Einwilli-
gung des Anmeldenden ist ausgeschlossen. Die 
Weitergabe von Daten ist nur im erforderlichen 
Umfang gestattet an Unternehmen und 

Personen, die mit der Erbringung von Leistun-
gen im Rahmen der Pauschalreise beauftragt 
sind. Da wo öffentliche Zuschüsse für die Reise 
beantragt wurden, sind Daten der Teilnehmen-
den in Listen zu übertragen, die von diesen ei-
genhändig zu unterzeichnen sind. Dabei kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass Teilneh-
mende persönliche Daten, z.B. Vor und Nach-
name, Anschrift, Geburtsdatum, Alter, Nationa-
lität, von Mit Teilnehmenden einsehen. Das 
Ausfüllen und das Unterschreiben von solchen 
Teilnehmenden Listen werden immer durch 
Mitarbeitende beaufsichtigt. 
16. Schlussbestimmungen 
Alle Angaben in den Ausschreibungen entspre-
chen dem Stand der Drucklegung. Die Unwirk-
samkeit einzelner Bestimmungen des Pauschal-
reisevertrags oder dieser Anmelde und Teilnah-
mebedingungen hat nicht die Unwirksamkeit 
des ganzen Vertrages zur Folge. Die Rechtsbe-
ziehungen zwischen den Vertragsparteien rich-
ten sich ausschließlich nach deutschem Recht. 
Gerichtsstand des Veranstalters ist Langenfeld. 


